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Mehr Standardsprache
im Fernsehen?

60 Prozent der Deutschschweizer
und Romands Anden, die Standardsprache

werde im Deutschschweizer
Fernsehen genügend gebraucht. Das
hat eine im November 1999 im Auftrag

der «Coopzeitung» vom Institut
Link für Markt und Sozialforschung
durchgeführte Meinungsumfrage
ergeben. Eine Aufschlüsselung der
Daten zeigt allerdings, dass in der
Romandie nur 24 Prozent mit dem
derzeitigen Angebot an hochdeutschen

Sendungen zufrieden sind.
38 Prozent der Romands wünschen
sich mehr Hochdeutsch in den
Deutschschweizer elektronischen
Medien. Bei den Deutschschweizern
sind es nur 14 Prozent, die denselben
Wunsch hegen; wogegen 10 Prozent
finden, nicht die Standardsprache,
sondern der Dialekt komme im
Fernsehen zu kurz.

Wie steht es mit dem
Gesamtsprachenkonzept
in den Kantonen?

Ende September 1999 führte die
Eidgenössische Erziehungsdirektorenkonferenz

(EDK) bei den Kantonen
eine Umfrage in Bezug auf das im
November 1998 veröffentlichte
Gesamtsprachenkonzept der EDK (vgl.
«Sprachspiegel» 5/98, S. 198-201)
durch. Die Ergebnisse der Umfrage
sind in einem von Martin Stauffer
verfassten 27-seitigen Bericht
niedergelegt, der Ende Oktober 1999
erschienen ist. Die wesentlichsten Er¬

gebnisse lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

Drei Viertel der Kantone wollen
weiterhin eine Landessprache als erste
Fremdsprache unterrichten lassen.
Rund ein Viertel der Kantone - es
handelt sich ausschliesslich um
Deutschschweizer Kantone (AG, AI,
SG, SH, ZG, ZH, UR) - sieht vor, von
diesem Prinzip abzuweichen und
längerfristig Englisch als erste
Fremdsprache oder eine Wahl
zwischen Französisch und Englisch
einzuführen.

In der Romandie beginnt der
Deutschunterricht im Mittel ein Jahr früher
als der Französischunterricht in der
Deutschschweiz; zudem soll in der
Romandie der Deutschunterricht im
Laufe der nächsten zwei Jahre um
noch ein Jahr (vom 4. ins 5. Schuljahr)

vorverlegt werden. In der
Deutschschweiz bestehen keine
analogen konkreten Pläne zu einer
Vorverlegung des Französischunterrichts.

Rund drei Fünftel der Kantone -
deutsch-, französisch-, italienisch-
und romanischsprachige Regionen
umfassend - werden in den nächsten
zwei Jahren obligatorischen
Englischunterricht auf der Sekundarstufe

I ab dem 7. Schuljahr einführen.

In einigen Stellungnahmen der Kantone

kommt zudem der Wunsch zum
Ausdruck, dass die EDK bei der
Bestimmung der ersten Fremdsprache
und bei der Festlegung des Beginns
des Fremdsprachenunterrichts ko-
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ordinierend auf die Kantone
einwirken solle.

Interessant ist schliesslich auch noch
die Feststellung, dass bei Entscheidungen

im Zusammenhang mit dem

Fremdsprachenunterricht offenbar
fast ausschliesslich sprachpolitische
und ökonomische Argumente
angeführt werden, jedoch kaum
linguistische und pädagogische.

Nf.

Briefkastei

Bearbeitet von Hermann Villiger

Frage: Sagt man «er hat kein Hehl
daraus gemacht» oder «er hat keinen

Hehl daraus gemacht»?

Antwort: Beides ist korrekt. «Hehl»
wird als Neutrum (kein Hehl) und als
Maskulinum (keinen Hehl) verwendet.

Üblicher ist wohl das Neutrum.

Frage: Komma oder nicht? 1. «Es

gibt nichts Neues ausser man
denkt es sich aus.» 2. «Wir
versuchen^) in allemQ was wir tun(,)
nicht einfach eine Bank(,) sondern
etwas Besonderes zu sein.» 5. «Sich
Möglichkeiten auszudenken^) ist

Antwort: 1. Das Komma nach «Neues»

ist obligatorisch, denn es grenzt
zwei Hauptsätze gegeneinander ab;
das Komma nach «ausser» ist
unlogisch, denn es würde ja die einleitende

Konjunktion vom übrigen Satz
abtrennen.
2. Nach der allen Regelung sind alle
vier Kommas richtig: Das erste steht
vor einem erweiterten, also satzwer-
tigen Infinitiv; das zweite und das
dritte grenzen den in diesen
Infinitivsatz eingebetteten Relativsatz ab;
das vierte steht vor der entgegenset¬

zenden Konjunktion «sondern»:
Duden, Regel 103: «Das Komma steht vor
den entgegensetzenden Konjunktionen

<aber, allein, doch, jedoch,
vielmehr, sondern>.» Das erste Komma
wegzulassen ist allerdings auch richtig;

man betrachtet dann das Verb
«versuchen» als Hilfsverb. Bei solchen
Verben, bei denen zwischen der
Verwendung als Hilfsverb oder als Vollverb

nicht eindeutig unterschieden
werden kann (beginnen, bitten, glauben,

helfen, wünschen u.a.), ist die
Kommasetzung dem Schreibenden
überlassen (Duden, Regel 107). Nach
der neuen Regelung ist das erste Komma

(vor einem erweiterten Infinitiv)
ebenfalls fakultativ.
3. Nach alter Regelung steht kein
Komma, denn der vorausstehende
erweiterte Infinitiv vertritt das Subjekt

(Duden, Regel 107); nach neuer
Regelung ist hier das Komma fakultativ.

Frage: Muss das Adjektiv
grossgeschrieben werden, wenn in einem
juristischen Text von «höherer
Fachschule» gesprochen wird?

Antwort: Nein. Die Grossschreibung
ist nur dann am Platz, wenn von
einer bestimmten Schule die Rede ist,
die sich «Höhere Fachschule» nennt,

33


	Chronik

